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Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Region Rostock 

Amt für Raumordnung, Doberaner Straße 114, 18057 Rostock 

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 

nur per E-Mail: 

info@baukonzept-nb.de 
nachrichtlich: 

Susann.Ehrlich@lkros.de 
                                                                

Doberaner Straße 114 
18057 Rostock 
(0381) 331 89-450 
poststelle@ 
afrlrr.mv-regierung.de 

Matthias Plehn 
matthias.plehn@ 
afrlrr.mv-regierung.de 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Durchwahl Datum 

30739-led/köh 30.03.2021 100-506.61-273/ 
vB 1 

-456 27.04.2021 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Walkendorf „Photo-
voltaikanlage Boddin“ – Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

Inhalt der Planung: 

Festsetzung eines Sondergebietes im Umfang von 66 Hektar zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiland-Photovoltaikan-
lage in der Gemarkung Boddin. 

Vorliegende Unterlagen: 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 vom März 2021 mit Be-
gründung. 

Erfordernisse der Raumordnung: 

Gemäß Satz 5.3 (9) in Verbindung mit Satz 4.5 (2) des Landesraumentwicklungs-
programmes Mecklenburg-Vorpommern vom Mai 2016 ist die Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen für große Freiland-Photovoltaikanlagen nur in einem Ab-
stand bis zu 110 Metern entlang den Fernstraßen und Schienenwegen zulässig, und 
dort auch nur insoweit, wie keine hochwertigen Böden betroffen sind. Generell nicht 
zulässig ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen mit einer Bo-
denwertzahl von 50 oder mehr. Gemäß dem Raumentwicklungsprogramm für die Re-
gion Rostock vom August 2011 liegt das Plangebiet in einem Vorbehaltsgebiet für die 
Landwirtschaft. 

Ergänzende Festlegungen zur Planung von Freiland-Solaranlagen enthält die Fort-
schreibung des Raumentwicklungsprogrammes für die Region Rostock vom Juni 
2020 in den Sätzen 6.5 (5) bis 6.5 (7). Diese Fortschreibung wurde mit Landesver-
ordnung vom 15. März 2021 für verbindlich erklärt. 
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Beurteilung: 

Die Planung der Gemeinde Walkendorf entspricht gegenwärtig nicht den Zielen der 
Raumordnung. Das Landesraumentwicklungsprogramm beschränkt die Zulassung 
von Freiland-Photovoltaikanlagen auf den unmittelbaren Nahbereich der Hauptver-
kehrswege. Das vorgesehene Plangebiet befindet sich abseits der Hauptverkehrs-
wege. Die in der gemeindlichen Planbegründung enthaltenen Erwägungen zur be-
sonderen Eignung von sogenannten benachteiligten Gebieten mit geringem natürli-
chem Bodenertragspotenzial mögen im Ansatz zutreffen, ändern aber nichts daran, 
dass die Ziele der Raumordnung zu beachten sind. Die betreffende Regelung im 
Landesraumentwicklungsprogramm räumt den Gemeinden diesbezüglich keinen ei-
genen Abwägungsspielraum ein. 

Die Festlegungen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes würden für sich 
genommen der gemeindlichen Planung nicht entgegenstehen. Bezüglich der Lage in 
einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft könnte wegen des vergleichsweise ge-
ringen Bodenwertes der gemeindlichen Abwägung gefolgt werden. Die regionalen 
Festlegungen gelten jedoch lediglich ergänzend zu den landesweiten, strengeren 
Regelungen und heben diese nicht auf. 

Mit den Festlegungen des Landesraumentwicklungsprogrammes wird der Ausbau 
der Solarenergienutzung äußerst weitgehend eingeschränkt. In Anbetracht der aktu-
ellen Erfordernisse des Klimaschutzes und der Umstellung der Energieversorgung 
auf erneuerbare Quellen erscheint es fraglich, ob diese weitgehende Einschränkung 
mittelfristig Bestand haben wird. Nach Auskunft der obersten Landesplanungsbe-
hörde sind jedoch für die nächste Zeit keine Änderungen vorgesehen. Derzeit kann 
somit eine Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung nicht erkannt 
und nicht in Aussicht gestellt werden. 

Empfehlung: 

Der Gemeinde Walkendorf wird empfohlen, die Planung vorerst nicht weiterzuführen. 

Hinweis: 

Bezüglich des üblichen Verfahrens der Anzeige von Bauleitplanungen bei der Lan-
desplanungsbehörde verweise ich auf § 17 (1) des Landesplanungsgesetzes sowie 
auf den Anzeige-Erlass des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 
vom 22. Januar 2020. Bei Bebauungsplänen, die nicht aus einem wirksamen Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden, sollte vor der allgemeinen Behördenbeteiligung 
in der Regel eine frühzeitige Anzeige der Planungsabsicht bei der Landesplanungs-
behörde erfolgen. Der hierfür vorgeschriebene Dienstweg verläuft über den Land-
kreis zum Amt für Raumordnung und Landesplanung. 

Die Planung ist im amtlichen Raumordnungskataster unter der Reg.-Nr. 21/21 er-
fasst. 

gez. 

Dr .  Janßen  
Amtsleiter 
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E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ines Urbanneck

Telefon 0341 3504 495

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen Reg.-Nr.: 02975/21

PE-Nr.: 02975/21

Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Meißner 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg

Datum 08.04.2021

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 "Photovoltaikanlage Boddin" der Gemeinde 
Walkendorf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:

Brief 30.03.2021 GDMCOM 30739-led/köh

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg

nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.947043, 12.660847

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 2 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.952896, 12.645579

Freundliche Grüße
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 "Photovoltaikanlage Boddin" der 
Gemeinde Walkendorf

Reg.-Nr.: 02975/21
PE-Nr.: 02975/21

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

02975/21

Urbanneck, Ines 08.04.2021

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 15000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 02975/21

Karte:
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Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

02975/21

Urbanneck, Ines 08.04.2021

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 02975/21

Karte:
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Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

BAUKONZEPT
Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
DE-17034 Neubrandenburg

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202100282

07.04.2021

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Photovoltaikanlage Planteil 1 - 4

Ihr Zeichen: März2021

Anlagen:   Übersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Beschreibungen der im  Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Örtlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713)
gesetzlich geschützt:

- Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei
Metern Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verändert werden.  Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von

Vermittlung:
Telefax:
Internet:

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de

Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130
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Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen Sträuchern
vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen
rechtfertigen eine Gefährdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet
werden können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermittlung:
Telefax:
Internet:

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de

Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130
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Einzelnachweis
Lagefestpunkt

74101500
Erstellt am: 05.03.2021

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und

Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder

12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm

Überwachungsdatum 01.09.1996

Gemeinde Boddin

Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung TP (2) - Trigonometrischer Punkt 2. Ordnung

Hierarchiestufe

Wertigkeit

Lage
System ETRS89_UTM33

Messjahr East [m] North [m]

1963 33 345236,270 5980292,105
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH

Messjahr Höhe [m]

26,956
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 10 cm

Pfeilerhöhe [m] 0,890 Messjahr 1996

Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-

fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Lagefestpunkt

74122100
Erstellt am: 05.03.2021

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und

Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder

12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm

Überwachungsdatum 01.09.1996

Gemeinde Boddin

Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung TP (3) - Trigonometrischer Punkt 3. Ordnung

Hierarchiestufe

Wertigkeit

Lage
System ETRS89_UTM33

Messjahr East [m] North [m]

1972 33 346475,290 5979770,590
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH

Messjahr Höhe [m]

28,736
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 10 cm

Pfeilerhöhe [m] 0,900 Messjahr 1996

Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-

fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Lagefestpunkt

74122400
Erstellt am: 05.03.2021

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und

Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder

12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm

Überwachungsdatum 01.09.1996

Gemeinde Boddin

Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung TP (3) - Trigonometrischer Punkt 3. Ordnung

Hierarchiestufe

Wertigkeit

Lage
System ETRS89_UTM33

Messjahr East [m] North [m]

1972 33 346760,943 5978688,190
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH

Messjahr Höhe [m]

33,686
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 10 cm

Pfeilerhöhe [m] 0,900 Messjahr 1996

Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-

fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Lagefestpunkt

204161980
Erstellt am: 09.03.2021

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und

Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Festlegung STN 3. und 5. Ordnung, Pfeilerkopf

16x16 cm, Bezugspunkt Platte 30x30-40x40 cm

Überwachungsdatum 11.07.2016

Gemeinde Boddin

Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung

Hierarchiestufe Hierarchiestufe D
Wertigkeit

Lage
System ETRS89_UTM33

Messjahr East [m] North [m]

2007 33 344786,190 5980456,818
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH

Messjahr Höhe [m]

25,113
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 6 cm

Pfeilerhöhe [m] 0,910 Messjahr 2016

Bemerkungen
Fußweg ca. 110m

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-

fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

(TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
und wissenschaftliche Vermessungen.
Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
Granitplatte. 
Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
Beobachtung von Bodensenkungen.
Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
(Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
werden kann.
Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
(„Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
(GVOBl. M-V S. 713).
Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:
© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern 
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin
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Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel
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E.DIS Netz GmbH 

Stavenhagener Straße 42a 

17139 Malchin 

www.e-dis-netz.de 

Ihr Ansprechpartner 

Markus Harke 

Abteilung Betrieb 

Verteilnetze Müritz-Oderhaff 

Standort Malchin 

T +49 39 61-22 91-23 41 

F +49 39 61-22 91-30 30 

M +49 1 60-92 38 43 95 

Markus.Harke@e-dis.de 

Datum 

28. April 2021 

Sitz: Fürstenwalde/Spree 

Amtsgericht Frankfurt (Oder) 

HRB 16068 

Geschäftsführung 

Stefan Blache 

Harald Bock 

Michael Kaiser 
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E.DIS Netz GmbH, Stavenhagener Straße 42a, 17139 Malchin 

Firma 

BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 

Gerstenstraße 9 

17034 Neubrandenburg 

0207942-EDIS --- vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Photovoltaikanlage Boddin“ 

der Gemeinde Walkendorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beziehen uns auf Ihre Anfrage zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Pho-

tovoltaikanlage Boddin“ der Gemeinde Walkendorf und haben dafür das Aktenzeichen 

0207942-EDIS vergeben. Bitte geben Sie dies bei eventuellen Rückfragen an. 

Aufgrund vorhandener Anlagen unseres Unternehmens äußern wir hiermit Bedenken, 

die es zu klären gilt, bevor die PV-Anlage errichtet werden kann. Im betroffenen Gebiet 

befindet sich sowohl ein Mittelspannungskabelsystem als auch eine Gashochdrucklei-

tung. Beide Anlagen sind vor PVA-Errichtung über Dienstbarkeiten im Grundbuch zu si-

chern. Zudem dürfen die Anlagen inklusive Schutzstreifen nicht überbaut werden und 

müssen trotz PV-Anlage zugänglich sein. Wenn diese Punkte geklärt sind, kann auch aus 

unserer Sicht die Photovoltaikanlage errichtet werden. 

Im dargestellten Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unterneh-

mens. Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen 

rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grund-

lage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die Umverlegung unserer Anlagen 

unterbreiten. 

Als Anlage übersenden wir Ihnen Planunterlagen mit unserem eingetragenen Strom-

/Gas-/Fernmeldeleitungs- und Anlagenbestand. Diese Unterlage dient als Information 

und nicht als Grundlage zum Durchführen von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben set-

zen Sie sich bitte mindestens 14 Tage vor Baubeginn mit uns in Verbindung. Wir werden 

Ihnen die erforderlichen Unterlagen zum Anlagenbestand zusenden. 

Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu be-

rücksichtigen. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen mit dem „Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanla-

gen“ allgemeine Hinweise zu Arbeiten in der Nähe und zum Schutz von Versorgungsan-

lagen zur Kenntnis geben, die Sie bitte bei der weiteren Planung im o. g. Bereich berück-

sichtigen möchten. 
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Datum 

28. April 2021 

2/2

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dieses Dokument keine Aussage zum Netzan-

schluss darstellt. Der Einspeisevorgang inklusive Zuweisung eines Netzverknüpfungs-

punktes erfolgt über den bekannten Prozess mit unserer Netzwirtschaft in Fürsten-

walde. 

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/in gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

E.DIS Netz GmbH 

i. A. i. A. 

Markus 

Harke

Digital unterschrieben 

von Markus Harke 

Datum: 2021.04.28 

14:29:08 +02'00'

Maik 

Semlanskow

Digital 

unterschrieben von 

Maik Semlanskow 

Datum: 2021.04.30 

15:49:52 +02'00'
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:9996

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Index

0207942-EDIS

MB Malchin

12.04.2021

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße:

Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Ausgabenr.:

Abteilung:

Kartenname:

Ausgabedatum:

3935742

NDS

3345-5980B34

21.04.2021

Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Strassenbel.

Strom-HS

Strasse:

Walkendorf / Ort/Ortsteil:

Bemerkungen:

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen

1:1500
Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

und muss datensicher entsorgt werden.
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Ausgabenr.:

Abteilung:

Kartenname:

Ausgabedatum:

3935746

NDS

3346-5979B34

21.04.2021

Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Strassenbel.

Strom-HS

Strasse:

Walkendorf / Ort/Ortsteil:

Bemerkungen:

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen

1:1500
Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

und muss datensicher entsorgt werden.
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Stadtwerke Teterow GmbH Telefon 0 39 96 15 33 0 Geschäftsführer Ostseesparkasse Rostock 
Gasstraße 26 • 17166 Teterow Fax  0 39 96 17 47 44 Hagen Frank Böhme IBAN DE65 1305 0000 0755 0024 66 

USt-ID DE137237381 info@sw-teterow.de Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Kreditbank AG 
Amtsgericht Rostock • HRB 5672 www.sw-teterow.de Jürgen Wasner IBAN DE72 1203 0000 0000 1735 34 

Bestandsinformation – ohne Zustimmung 

Bauvorhaben: „vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.1 Photovoltaikanlage Boddin“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich Ihrer geplanten Maßnahme befinden sich Leitungen des „Zweckverbandes Wasser/Abwasser 
Mecklenburgische Schweiz“ bzw. der Stadtwerke Teterow GmbH 

für die Trinkwasserversorgung 
für die Schmutzwasserentsorgung 

Anliegend übersenden wir Ihnen dazu eine Leistungsdokumentation, in der – soweit uns bekannt – der 
vorhandene Leitungsbestand hinsichtlich ungefährer Lage, Material und Dimension verzeichnet ist. 

Sollten sich aus dieser Leitungsdokumentation Widersprüche oder Unklarheiten ergeben, müssen Sie vor 
Baubeginn Rücksprache mit uns als zuständigen Versorger halten. 

Sofern wir Ihnen die Leitungsdokumentation in digitaler Form (z.B. pdf, dxf, dwg) übermittelt haben und Sie 
diese ausdrucken möchten, ist ein Abgleich zwischen Bildschirmansicht und Ausdruck notwendig. 

Wir weisen darauf hin, dass Tiefenangaben und Bohrungen sämtlicher Medien nicht oder nur 
teilweise dokumentiert sind. 

Angesicht der Lageungenauigkeit der Leitungen auf dem Gelände und der teilweise nicht bekannten 
Höhen sowie eventueller noch nicht dokumentierter Ergänzungen ist eine Absprache und Einweisung 

als Betriebsführer des 
Zweckverbandes „Wasser/Abwasser 
Mecklenburgische Schweiz“ 

Ihr Ansprechpartner 
Susan Kappe 
Telefon: +493996153325 
S.Kappe@sw-teterow.de 

Teterow, 07.04.2021 

BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg 

Stadtwerke Teterow GmbH • Gasstraße 26 • 17166 Teterow 
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vor Beginn der Maßnahme zwingend notwendig! Dazu wenden Sie sich bitte an folgende 
Ansprechpartner: 

Bereich Trinkwasserversorgung, Herr Politt 
Telefon: 03996 / 153381 oder 0151 / 29233857 

Bereich Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung, Herr Kostbade 
Telefon: 03996 / 153361 oder 0151 / 29233907 Herr Wienecke 0151 / 29233856 

Nur die Festlegungen vor Ort sind bindend für die weitere Bearbeitung des Vorhabens. 

Im Bereich der Kabel und Leitungen sind alle Tiefbaumaßnahmen in Such- und Handschachtung 
auszuführen, sofern im Rahmen der Begehung vor Ort keine anderen Festlegungen getroffen werden. 
Sollten während der Bauarbeiten dennoch unklare Leitungs- bzw. Kabelverläufe oder nicht dokumentierte 
Leitungsbestände auftreten, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadtwerke Teterow umgehend 
zu kontaktieren. 

Bauarbeiten im Bereich unseres Bestandes müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik ausgeführt werden. Der Bauausführende hat das DVGW-Regelwerk GW 315, die 
Unfallverhütungsvorschriften BGV für Anlagen und Betriebsmittel, Erdbaumaschinen und 
Fahrzeuge zu beachten. 

Der vorhandene Bestand an Kabeln und Leitungen ist zu erhalten und zu schützen. Er darf weder 
bepflanzt, noch überbaut werden, noch sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Bodenauf- oder -
abträge im Bereich der Trassen gestattet. 

Sollte eine Umlegung von Kabeln oder Leitungen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an die o.g. 
Ansprechpartner. 

Diese Unterlagen dienen als Information und nicht als Grundlage zum Durchführen von Arbeiten. 
Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu berücksichtigen. 

Die Leitungsauskunft hat eine Gültigkeit von 3 Monaten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kappe 
SA 
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Schulz, Fanny-Maria

Von: "Gorkenant, Karin" <Karin.Gorkenant@sbv.mv-regierung.de> 
Datum: 13. April 2021 um 08:52:06 MESZ 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 1 "Photovoltaikanlage Boddin" der Gem. Walkendorf [Auf Viren geprüft !] 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

zu dem im Betreff genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehen aus straßenbaulicher 
und verkehrlicher Sicht keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Gorkenant 
Bauvorbereitung Strecke 

Straßenbauamt Stralsund 
Greifswalder Chaussee 63 b, 18439 Stralsund 
Tel.: 03831 274-275  Fax: 03831 274-200 
E-Mail: Karin.Gorkenant@sbv.mv-regierung.de  Website: www.strassenbauverwaltung.mvnet.de 
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www.50hertz.com 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Photovoltaikanlage Boddin" der 
Gemeinde Walkendorf 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Freundliche Grüße 

50Hertz Transmission GmbH 

Kretschmer                                       Froeb 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

50Hertz Transmission GmbH 

TG 

Netzbetrieb 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

Datum 

14.04.2021 

Unser Zeichen 

2021-002363-01-TG 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

Fax-Durchwahl 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

Ihre Zeichen 

30739- led/köh 

Ihre Nachricht v om 

30.03.2021 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstraße 9 

17034 Neubrandenburg 
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GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel 

BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Herr Meißner 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg 

per E-Mail an: info@baukonzept-nb.de 

René Czech Tel. +49 561 934-1077 GNL-Cze / 2021.02432 Kassel, 20.04.2021 
Fax +49 561 934-2369 

Leitungsrechte und -dokumentation Leitungsauskunft@gascade.de BIL Nr.: 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 "Photovoltaikanlage Boddin" 
der Gemeinde Walkendorf 
- Ihr Zeichen 30739-led/köh mit Schreiben vom 30.03.2021 - 
Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.00757.21 
Vorgangsnummer: 2021.02432 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 

In Ihren Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass für die vollständige Kompensation externe 
Flächen (Ökokontomaßnahmen Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte) in Anspruch 
genommen werden. Um für diese externen Kompensationsflächen eine Stellungnahme abgeben 
zu können, sind uns entsprechende Planunterlagen zu übersenden. 

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsrechte und -dokumentation 

Czech 

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz. 
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0228 5504-

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

info@baukonzept-nb.de

13.04.2021

K- I - 242-21

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 "Photovoltaikanlage Boddin" der Gemeinde Walkendorf

berührt, jedoch nicht beeinträcht igt.

Das Plangebiet liegt im Zuständigkeitsbereich des militärischen Flugplatz Laage. Ich 
bit te bei der Ausrichtung der Photovoltaikmodule darauf zu achten, dass Blendungen 
der Flugzeugführer zu vermeiden sind.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

BETREFF

Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG Ihr Schreiben vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehalt lich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

Baukonzept Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Jel inek 4573

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

-  Ihr Zeichen: 30739- led/ köh vom 30.03.202130.03.2021

gemäß § 4(1) BauGBBeteiligung als Träger öffentlicher Belange

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt  und ist ohne Unterschrift  gült ig.

INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR 

Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Post fach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-
Fax	 + 49 (0) 228 55489-5763

REFERAT I NFRA I  3

4573Jelinek

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag
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